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Die „christliche Grundlage“ der Schule iın Verfassungs- und (jesetzestexten

Wıe eın Relikt A VEITSANSCHC Zeıten Verfassungs- und (jesetzestexte
d die 1im Zusammenhang mit der Schule das Attrıbut „christlich“ verwenden.
ıne Ööffentliche Schule ann aber nıcht anders gepragt se1ın als die staatlıche (56-
meıinschaft, die S1E tragt. Die TaZEe, ob Ian heute och sinnvollerweıise VO  ; eıner
„christlıchen Grundlage“ dieser Schule sprechen kann, 1St daher gleichbedeutend
mı1t der rage, WI1e€e weıt uUuNsSseTC Gesellschaft im SaANZCH och christlich gepragt 1St.

Das Wort “Cchristlich: der „Chrıstentum“ kommt wıederholt in den Schul-
artıkeln der Verfassungen mehrerer deutscher Bundesländer VOT uch iın ıhren
Schulgesetzen findet CS sich, me1lst iın Formulierungen W1€ VO „christlichen“
Charakter oder VO  a der „christliıchen“ Grundlage VO Schule un: Erziehung.

Eınıige solcher Wendungen aus den Schulartikeln der Landesverfassungen sınd
Erziehung der Jugend SIM der Ehrturcht VOT Gott, 1im (Gelste der cOhristlichen
Nächstenliebe“ (Verfassung Baden-Württemberg Art 12); Erziehung der Kinder
„auf der Grundlage christlicher un abendländischer Bıldungs- un: Kulturwer-
te  < ebd Art Abs 1) der „christliche Charakter der Volksschule“ ebd Art
16, Abs 3 „Ehrfurcht VOT Gott“ (Verfassung Bayern Art 131 Abs 25 CS 1St die
ede VO  } „Grundsätzen der christlichen Bekenntnisse“, ach denen die Schüler
CIZOSCH werden (ebd Art 155); der VO der „allgemeın cohristlichen Grundla-
<  DE des bekenntnismäisieg nıcht gebundenen Unterrichts (Verfassung Bremen
Art 3° Abs L} die „Grundlage christlicher Bildungs- un Kulturwerte“ CI -

scheint in den Verfassungen VO  ; Nordrhein-Westtalen (Art Abs und des
Saarlands (Art Abs 2 „Christliche Gemeininschaftftsschulen“ werden in den
Verfassungen VO Baden-Württemberg (Art. 15 Abs un Art 16 Abs und
Rheinland-Ptalz (Art ach der Verfassungsänderung VO  e ZENANNT, In
den Schulgesetzen der Länder werden 1m oroßen ZaNZCH diese Wendungen wI1e-
derholt. Entsprechen aber diese normatıven Aussagen och der Wirklichkeıit?

Die zıtlierten Verfassungstexte sınd zume1lst ın den ErsStenNn Jahren ach dem
Ende des Zweıten Weltkriegs entstanden. Unter dem Eindruck der Ereignisse
des rıtten Reichs wollten die verfassunggebenden Versammlungen verbindliche
sıttlıche Orientierungsmarken 1ın die Vertassungen von.- Bund un Ländern aufge-
NOTININECN wıssen, damıt sıch Ahnliches nıcht wıederholen könne. Am deutlich-
Sten 1St diese Absıcht 1m „Vorspruch“ ZUIT. Bayerischen Verfassung ZUT Aus-
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druck gekommen, wonach sıch das bayerische olk „angesıichts des Irümmerfel-
des, dem eıne Staats- und Gesellschaftsordnung hne Gott, hne GewI1lissen
un hne Achtung N: C4: der Würde des Menschen“ geführt habe, eline demokrati-
sche Verfassung gegeben habe, Frieden, Menschlichkeit un Recht dauernd

sıchern. Das Ansehen der Kırchen, die selbst der Diktatur verfolgt W OT-
den9 galt vıel, dafß INan, WenNnn auch häufig GIST ach langem Rıngen, die
Anerkennung der christlichen Grundlage VO Biıldung un Erziehung der
nächst auch die Bekenntnisschule in viele Verfassungen un: Schulgesetzeaufnahm.

Sozıialer Wandel ın der Bundesrepublik
ber die Zustimmung einer christlichen Grundlage der Schule W ar VO An-

fang geteılt. Tendenzen einer allmählichen Veränderung verstärkten sıch ın
den tolgenden Jahrzehnten. S1e hatten unterschiedliche Ursachen.

An Erster Stelle ware der schon länger wırksame Erosionsprozeiß eiıner fort-
schreitenden Säkularisierung erwähnen. Er führte eiınem umfassenden
Ausfall (Gottes bzw VO Iranszendenz für breiteste Kreıise der Bevölkerung.Das gesellschaftliche und in zunehmendem Ma{ß auch das private Leben wurde
weıtgehend relig10nsfreı. Die Folge davon 1St anderem eıne zunehmende
taktische Bedeutungslosigkeit des Christentums.

and ın and oing damit eıne Pluralisierung der Weltanschauungen. Freiheit
und Toleranz sıcherten jedem die Möglıichkeit, für sıch selbst die Entscheidungüber die Gestaltung selınes Lebens treffen. S1e hatten 1aber auch ZuT Folge,dafß nunmehr alle weltanschaulichen Aussagen, einschließlich der christlichen,
gleich-gültig wurden. Keıine konnte und durfte mehr einen Vorrang beanspru-chen Relig1ös-weltanschauliche „Letztbegründungen“, die für alle verbindlich
gelten sollten, verloren ımmer mehr Überzeugungskraft.

Dieser Wandlungsprozeß ergriff, Jangsam ZWATF, 1aber unaufhaltsam, alle Le-
bensbereiche. uch der Bereich des Rechts Wr davon nıcht AUSSCHOMMECN. So
erfuhren Verfassungsaussagen „zeıtgemalße Interpretationen“, die die
sprüngliche Intention zumiındest umdeuteten. Dıie Notwendigkeit solchen
(Um-)Interpretationen ergab sıch VOT allem daraus, da der Inhalt der Rechts-
1NOTMeEeEN nıcht zuletzt VO sıch wandelnden gesellschaftlichen Gegebenheiten be-
stımmt wırd, denen neben anderen auch (vorhandene der nıcht mehr VOT-

handene, wırksame der nıcht mehr wirksame) relıg1öse Vorstellungen zählen.
uch Interessengruppen nehmen FEinflufß auft die Ausgestaltung VO  z} Rechtsnor-
IHG  =) WÄiährend eines Gesetzgebungsverfahrens tindet ein Machtkampf zwıschen
verschiedenen Interessen a  , das verabschiedete Gesetz zeıgt ann d  ’ welche
Vorstellungen un Auffassungen sıch durchgesetzt haben
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Die Interessen selbst sind abhängıg VO siıch langsam, aber stet1g wandelnden
geistigen Einflüssen, VO  ; Ideen und Weltanschauungen. Die Ursachen für diesen
Wandel sınd selbst wıieder vielfältiger Art Zum eıl sınd E C166 Fragestellungen
(Z 1m Zusammenhang mı1t der Genforschung der dem Euthanasieproblem),
die eın wirkliches der scheinbares Defizıt 1ın den überlieferten ethischen NOFr-
stellungen offenbaren, ZUu eıl aber wirkt sıch dıe nachlassende Plausıibilität für
die weltanschaulich-relig1öse Begründung geltender Werte aus (Z.5 be1 der Be-
schränkung der Sexualıtät auf den Raum der Ehe der der Unauflöslichkeit der
Ehe); auch werden AaUus bestimmten Werten (etwa der Freiheit der der individu-
ellen Selbstverwirklichung) ımmer weıtere Schlufßstolgerungen SCZOSCH, die ZuUur

Verdrängung anderer Werte tühren.
Diese un: viele andere Ursachen rufen eiınen Wandel des moralıschen Bewufst-

se1nNs in der Gesellschaft mı1t den entsprechenden Auswirkungen auf (zesetz-
gebung und Rechtsprechung hervor; INnan denke NUr die Famıilienrechtsre-
torm, die schrittweıise, WCNnN auch och nıcht endgültig durchgesetzte rechtli-
che Gleichstellung der außerehelichen Lebensgemeinschaften mi1t der Ehe, die
Einstellung ZULC Homosexualıtät, der das Problem der Abtreibung. Auffällıg 1sSt
dabeı die Tatsache, da{ß SOgCENANNTLE „vernünftige“ Argumente W1€E eLtwa dies, da{ß
der Schutz des menschlichen Lebens auch für das och ungeborene menschliche
Wesen gelte, keinerle1 Wiırkung mehr zeıgen scheinen.

Je mehr die Plausibilität „christlicher“ Argumente nachläßt, wenıger
können S1e sıch behaupten un: mehr werden sıch andere Anschauungen
durchsetzen. Man Mag ZWAäIl, die Sıtuation verharmlosend, der Meınung se1ın, dıe
Bevölkerung ebe ıhrer bewußtseinsmäfßigen un: taktıschen Loslösung
VO Christentum Aäuch dort, das Wıssen Aarum längst A4US dem Bewulßstsein
geschwunden 1St, auf vieltältige Weıse A4US cOhristlichen Herkünften“, und diese
„Herkünfte“ pragten och sehr deutlich erkennbar das Ethos ber die tatsäch-
lıche Entwicklung zeıgt doch eher, da{ß diese Praägung immer schwächer wiırd
un: da{ß sıch Ethos un: Rechtsprechung nıcht mehr VO diesen „christlichen
Herkünften“ pragen lassen wollen.

Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts VO 1975
un iıhre Konsequenzen

Vor dem Hintergrund des skizzierten Wandels sınd die Entscheidungen des
Bundesverfassungsgrichts VO 1: Dezember 1975 ZUT rage der Verfassungs-
gemäßheıt eıner „christlıchen Gemeinschaftsschule“ verstehen un:! beur-
teilen2. Das Gericht hatte entscheiden, ob die „christliche Grundlage“ eıner
staatlıchen Schule bzw eıine „christliche Gemeiinschaftsschule“ mı1t dem Grund-
recht der Glaubens- un Gewissenstreıiheit un: dem sıch daraus ergebenden 6
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leranzgebot vereinbaren selen. Der ın diesem Zusammenhang bedeutsame
vierte Leıtsatz der Entscheidung lautet:

„Eıne Schultorm, die weltanschaulich-religiöse Zwänge sSOWweIlt WI1€E ırgendmöglıch ausschaltet SOWI1e Raum tür eine sachliche Auseinandersetzung mMIıt allen
relig1ösen un weltanschaulichen Auffassungen WCLLN auch VO  e eiıner christlich
bestimmten Urıentierungsbasis her bietet und dabe;j das Toleranzgebot beach-
Kl führt Eltern und Kınder, die eiıne relig1öse Erziehung ablehnen, nıcht ın e1-
NCN verfassungsrechtlich unzumutbaren Glaubens- un Gewissenskonflikt.“

Dıie Entscheidung enthält 1m Begründungsteil och einıge Krıterien, die be1
der Gestaltung dieser Schule beachten sınd Wenn auch „dıe Einführungchristlicher BezügeÜberholte Leerformel oder bleibende Aufgabe?  leranzgebot zu vereinbaren seien. Der in diesem Zusammenhang bedeutsame  vierte Leitsatz der Entscheidung lautet:  „Eine Schulform, die weltanschaulich-religiöse Zwänge soweit wie irgend  möglich ausschaltet sowie Raum für eine sachliche Auseinandersetzung mit allen  religiösen und weltanschaulichen Auffassungen — wenn auch von einer christlich  bestimmten Orientierungsbasis her — bietet und dabei das Toleranzgebot beach-  tet, führt Eltern und Kinder, die eine religiöse Erziehung ablehnen, nicht in ei-  nen verfassungsrechtlich unzumutbaren Glaubens- und Gewissenskonflikt.“  Die Entscheidung enthält im Begründungsteil noch einige Kriterien, die bei  der Gestaltung dieser Schule zu beachten sind. Wenn auch „die Einführung  christlicher Bezüge ... nicht schlechthin verboten ist“, so darf doch „die gewähl-  te Schulform, soweit sie auf die Glaubens- und Gewissensentscheidungen der  Kinder Einfluß gewinnen kann, nur das Minimum an Zwangslementen enthal-  ten“. Sie darf „keine missionarische Schule sein und keine Verbindlichkeit christ-  licher Glaubensinhalte beanspruchen, sie muß auch für andere weltanschauliche  und religiöse Inhalte und Werte offen sein“. „Das Erziehungsziel einer solchen  Schule darf — außerhalb des Religionsunterrichts, zu dessen Besuch niemand ge-  zwungen werden kann — nicht christlich konfessionell fixiert sein.“ Die Bejahung  des Christentums „bezieht sich in erster Linie auf die Anerkennung des prägen-  den Kultur- und Bildungsfaktors, nicht auf die Glaubenswahrheit“; darin liege  die Legitimation gegenüber dem Nichtchristen.  Gegenüber diesen Negativkriterien wird positiv festgehalten, daß eine solche  Schule Raum biete für eine „Konfrontation mit einem Weltbild, in dem die prä-  gende Kraft christlichen Denkens bejaht wird“, und für eine „sachliche Ausein-  andersetzung mit allen weltanschaulich-religiösen Auffassungen, wenn auch von  einer bestimmten weltanschaulichen Orientierungsbasis her“.  Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zieht für die Staatsschule die  rechtlichen Konsequenzen aus dem in unserer Gesellschaft weit fortgeschritte-  nen Wandlungsprozeß und der Säkularisierung, die sich in der Emanzipation des  Denkens und Handelns breitester Krise von einer christlichen Grundlage äußert.  Sie läuft auf die Aussage hinaus: Bejahung des Christentums als Glaubenswahr-  heit: nein; Bejahung des Christentums als Kulturgut: ja. Das heißt: Weil das  Christentum unsere Kultur entscheidend geprägt hat, kann es zu Recht als „ver-  bindliche Grundlage der schulischen Erziehung“ angesehen werden.  Verfassungsbestimmungen und Vorschriften in Schulgesetzen der Länder mit  „theonomen und christlichen Erziehungszielen“ sind ebenso wie die „christliche  Gemeinschaftsschule“ mit dem Grundrecht der Glaubens- und Gewissensfrei-  heit zu vereinbaren, aber nur bei „einer verfassungskonformen Interpretation,  die einer Umdeutung dieser Vorschriften zumindest nahekommt“?. Noch deutli-  cher formuliert Ludwig Renck diesen Sachverhalt: Das Bundesverfassungsge-  richt habe „das ‚Christliche‘ der Gemeinschaftsschule in einem Maße säkulari-  847nıcht schlechthin verboten D3  ISt  9 darf doch „dıe vewaähl-Schulform, sOWweılt S1e auf die Glaubens- und Gewissensentscheidungen der
Kınder Einflufß yewınnen kann, 1Ur das inımum Zwangslementen enthal-
ten  “ S1e darft „keine missıionarısche Schule se1n und keine Verbindlichkeit christ-
liıcher Glaubensinhalte beanspruchen, S1e mu{fß auch tür andere weltanschauliche
und relig1öse Inhalte un Werte offen seın“ „Das Erziehungsziel einer solchen
Schule dart außerhalb des Religionsunterrichts, dessen Besuch nıemand d Y
ZWUNgCH werden annn nıcht christlich konfessionel]l ixiert sein.“ Di1e Bejahungdes Christentums „bezieht sıch In Grster Lıinıe auf die Anerkennung des pragen-den Kultur- un: Bildungsfaktors, nıcht auf die Glaubenswahrheit“; darın liegedie Legıitimation gegenüber dem Nıchtchristen.

Gegenüber diesen Negatıvkriterien wırd pOSsItIV testgehalten, da eiıne solche
Schule Raum biete für eiıne „Konfrontation mıt eiınem Weltbild, in dem die pra-
gyende Kraft christlichen Denkens bejaht wırd“, un für eıne „sachliche Auseıln-
andersetzung mı1ıt allen weltanschaulich-religiösen Auffassungen, WEeNN auch VON
eiıner estimmten weltanschaulichen Urıentierungsbasıs her“

Di1e Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zıeht für die Staatsschule die
rechtlichen Konsequenzen Aaus dem ın LHHSETFEGI: Gesellschaft weIlt fortgeschritte-
NC  eD) Wandlungsprozeß un: der Säkularisierung, die sıch iın der Emanzıpatıon des
Denkens und Handelns breitester Kriıse VON eıner christlichen Grundlage außert.
S1e läuft auft die Aussage hınaus: Bejahung des Christentums als Glaubenswahr-
eıt nNE1IN; Bejahung des Christentums als Kaulturgut: Ja Das heıilßt Weıl das
Christentum (iLHNSGTIE€ Kultur entscheidend epragt hat, ann CS Recht als GE
bindliche Grundlage der schulischen Erziehung angesehen werden.

Verfassungsbestimmungen un! Vorschriften in Schulgesetzen der Länder mMı1ıt
„theonomen und christlichen Erziehungszielen“ sınd ebenso WE die „christliche
Gemeinnschaftsschule“ miıt dem Grundrecht der Glaubens- un Gewissenstrei-
eıt vereinbaren, 1aber 1Ur be]l „eıner verfassungskonformen Interpretatıion,
die einer Umdeutung dieser Vorschriften zumiındest nahekommt“ Noch deutli-
cher tormuliert Ludwig Renck diesen Sachverhalt: Das Bundesverfassungsge-
richt habe „das ‚Christliche‘ der Gemeinnschattsschule in einem Mafie säkulari-
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sıert, da die Relıgionsfreiheit dadurch nıcht mehr verfassungswidrig einge-
schränkt werden ann  D3 Renck argumentiert VO Verständnis VO Schule als e1-
ET bekenntnisneutralen Eınriıchtung her un leitet daraus ab, dafß die Schule
auch „keinen relig1ösen Auftrag“ habe Er geht 1aber och welıter: Aus der umfas-
senden staatlıchen Schulhoheit ach Art Abs G die nıcht 11UT das Recht
des Staates begründet, die Schule gestalten, sondern auch seine Pflicht Z
Ausdruck bringt, sıch der Schule anzunehmen, tolgert CIy „dafß gesellschaftliche
Gruppen (jedenfalls eigenverantwortlıich) nıcht Unterricht den staatlichen
(Volks-)Schulen beteiligt werden dürfen. Ebenso darf sıch der Staat nıcht e1INSsEI-
t1g den Erzıehungsvorstellungen solcher Bıldungsträger orlıentieren der ıhre
Beachtung 1mM Schulunterricht vorschreiben.“ Eltern könnten daher (aufgrund
VO Art Abs der das Grundrecht der FEltern auf Erziehung ıhrer Kın-
der schützt) alle Erziehungseinflüsse abwehren, die VO Auftrag der Schule ach
Art Abs nıcht gedeckt selen. „Wenn un weıt also der Staat seinen
Schulen Eiınwirkungsmöglichkeiten gesellschaftlicher Bıldungsträger zuläßt der
duldet, verletzt das Grundrecht A4US Art I1 GG «

Renck hat dabe] anderem die VO Vorsitzenden der Bayerischen Bı-
schofskonferenz, Kardınal Friedrich Wetter, un: VO Landesbischof der VAan-
gelısch-Lutherischen Kırche in Bayern, Johannes Hanselmann, herausgegebenen
„Leıitsätze für den Unterricht un die Erziehung ach gemeınsamen Grundsät-
zZzen der christlichen Bekenntnisse Grund-, Haupt- un: Sondervolksschulen“
In Bayern 1m Auge. Diese sınd gemäfßs eiıner Bekanntmachung des Bayerischen
Staatsmıinısteriums für Unterricht un: Kultus „als Konkretisierung der SCHADN-
ten Verfassungsbestimmung (gemeınt 1sSt Art 1535) der päidagogischen Umset-
ZUNg des Verfassungsauftrags zugrunde legen“.

Renck unterscheidet deutlich zwıischen dem Staat, der keinerlei weltanschau-
ıch Orlentierte Erziehungsziele anstreben darf, un anderen „gesellschaftlichen
Bildungsträgern“ (Z den Kırchen). Es se1 nıcht zuläss1ig, da{ß der Staat sıch de-
I1CH Erziehungsziele eıgen mache.

Diese Argumentatıon macht radıkal mı1ıt eıner totalen Irennung VO Staat
un: Kırche 1im Bereich der Schule (vom Religionsunterricht abgesehen). Demge-
genüber SELZTE der Bayerische Verfassungsgerichtshof Maı 1988 andere
Akzente. Das Gericht hatte prüfen, ob das schulische Bıldungsziel „Ehrfurcht
VOT (SOtt iın Wıderspruch anderen Normen der Bayerischen Verfassung STE-
he DDas Gericht verneılnte 125 Es erkannte ZW ar „hier ein Spannungsverhältnıs
zwıschen negatıver un: posıtıver Religionsfreiheit“, das “nach dem Prinzıp der
Konkordanz“ zwıschen den verschiedenen Grundrechten gelöst werden musse.
Dann aber erklärte CS* „Das Grundrecht der negatıven Religionsfreiheit gewähr-
elstet keinen Anspruch darauf, da{ß die Schule außerhalb des Religionsunter-
richts VO  =) vornehereın auf das Erziehungszıel der Ehrturcht VOT (sott verzichtet,

den dieses Ziel ablehnenden Eltern un:! Schülern eıne Auseinandersetzung
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damıt Die Ausschaltung aller weltanschaulich-religiösen Bezügewürde die weltanschaulichen Spannungen und Gegensätze nıcht neutralısıeren,
sondern diejenıgen Eltern und Schüler 1ın iıhrer Glaubensfreiheit benachteiligen,die das Erziehungsziel Ehrfurcht VOT Gott bejahen.“ Es folgte der InweIıls auf
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Schule nıcht m1S-
s1onarısch wırken un die Verbindlichkeit christlicher Glaubensinhalte nıcht für
alle testlegen dürfe®>.

Renck un:! der Bayerische Verfassungsgerichtshof zıtieren 1ın iıhren Argumen-
tatıonen Jjeweıls die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts VO  a’ 1975 S1e
stimmen darın übereın, dafß die staatliıche Schule die Glaubens- und Gewılssens-
treiheit SOWIl1e das Toleranzgebot respektieren MUSSeE, dafß die Schule nıcht MI1S-
s1ıonarısch seın und keine Verbindlichkeit für Glaubensinhalte beanspruchen
dürfe Sıe unterscheiden sıch darın, da{fß Renck „Erziehungsvorstellungen“ gesell-
schaftlicher Bıldungsträger (wıe ZU Beıispıel das Bildungsziel „Ehrfurcht VOTr
(SOTtt der christlichen Kırchen) im Sınn der negatıven Religionsfreiheit A4US dem
Unterricht verbannt wI1issen wıll, weıl die staatliıche Schule ach ıhrem Selbstver-
ständnıs bekenntnisneutral Nl und keinen relıg1ösen Auftrag habe, während das
Bayerische Verfassungsgericht die Spannung VO negatıver un:! posıtıver elı-
x]0nsfreiheıit anerkennt un be] Wahrung der Glaubens- und Gewissensftreiheit
ZUgUNSTtCN der letzteren entscheıidet.

Der Entwurtf für ein Landesschulgesetz, den die Schulrechtskommission des
Deutschen Juristentags 1m Jahr 1981 vorgelegt hat, zıieht für möglıche künftige
Schulgesetze aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts konkrete Fol-

In dem Entwurt 1St nıcht mehr VO  e eıner „Cchristlıchen Grundlage“ der
Schule die Rede, sondern davon, dafß „die Schule ıhre Aufgabe auf der Grundlage
wıssenschaftlicher Erkenntnisse“ erftüllt ( Abs 6] Dies besage, wiırd erläu-
ternd ausgeführt, „dafß sıch die Schule der Entwicklung der Wıssenschaften nıcht
verschließen darf, sondern S1€e berücksichtigen mMu Erziehung und Unterricht
sollen den Grundsätzen der Rationalıtät und Überprüfbarkeit als allgemeinen
Gesichtspunkten wıssenschaftlicher Verftfahrensweisen entsprechen. Damıt
wırd eın Gegensatz Religion und WeltanschauungenÜberholte Leerformel oder bleibende Aufgabe?  damit zu ersparen. Die Ausschaltung aller weltanschaulich-religiösen Bezüge  würde die weltanschaulichen Spannungen und Gegensätze nicht neutralisieren,  sondern diejenigen Eltern und Schüler in ihrer Glaubensfreiheit benachteiligen,  die das Erziehungsziel Ehrfurcht vor Gott bejahen.“ Es folgte der Hinweis auf  die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Schule nicht mis-  sionarisch wirken und die Verbindlichkeit christlicher Glaubensinhalte nicht für  alle festlegen dürfe®.  Renck und der Bayerische Verfassungsgerichtshof zitieren in ihren Argumen-  tationen jeweils die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts von 1975. Sie  stimmen darin überein, daß die staatliche Schule die Glaubens- und Gewissens-  freiheit sowie das Toleranzgebot respektieren müsse, daß die Schule nicht mis-  sionarisch sein und keine Verbindlichkeit für Glaubensinhalte beanspruchen  dürfe. Sie unterscheiden sich darin, daß Renck „Erziehungsvorstellungen“ gesell-  schaftlicher Bildungsträger (wie zum Beispiel das Bildungsziel „Ehrfurcht vor  Gott“ der christlichen Kirchen) im Sinn der negativen Religionsfreiheit aus dem  Unterricht verbannt wissen will, weil die staatliche Schule nach ihrem Selbstver-  ständnis bekenntnisneutral sei und keinen religiösen Auftrag habe, während das  Bayerische Verfassungsgericht die Spannung von negativer und positiver Reli-  gionsfreiheit anerkennt und bei Wahrung der Glaubens- und Gewissensfreiheit  zugunsten der letzteren entscheidet.  Der Entwurf für ein Landesschulgesetz, den die Schulrechtskommission des  Deutschen Juristentags im Jahr 1981 vorgelegt hat, zieht für mögliche künftige  Schulgesetze aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts konkrete Fol-  gerungen. In dem Entwurf ist nicht mehr von einer „christlichen Grundlage“ der  Schule die Rede, sondern davon, daß „die Schule ihre Aufgabe auf der Grundlage  wissenschaftlicher Erkenntnisse“ erfüllt ($ 4 Abs. 5). Dies besage, so wird erläu-  ternd ausgeführt, „daß sich die Schule der Entwicklung der Wissenschaften nicht  verschließen darf, sondern sie berücksichtigen muß. Erziehung und Unterricht  sollen den Grundsätzen der Rationalität und Überprüfbarkeit — als allgemeinen  Gesichtspunkten wissenschaftlicher Verfahrensweisen — entsprechen. Damit  wird kein Gegensatz zu Religion und Weltanschauungen ... zum Ausdruck ge-  bracht.“ Damit tritt an die Stelle des „Christlichen“ die wissenschaftliche Ratio-  nalität als Grundlage der Schule, das „Christliche“ selbst muß noch wegen der  „Freiheit der Religion, der Weltanschauung, des Glaubens und des Gewissens“  sowie wegen des elterlichen Erziehungsrechts geachtet werden ($ 4 Abs. 1)°. Die  Akzentverschiebung ist unverkennbar.  Die Aussagen des Bundesverfassungsgerichts sind dahingehend verstanden  worden, es „könnte auf ihrer Grundlage der Versuch unternommen werden, die  Lehrpläne, vornehmlich für weltanschaulich sensible Fächer wie Deutsch, Ge-  schichte, Gemeinschaftskunde, Geographie, Sexualkunde daran zu messen, in-  wieweit sie christliche Bildungs- und Erziehungselemente aufnehmen“. Die Aus-  849ZAUR Ausdruck SG
bracht.“ Damıt trıtt die Stelle des „Christlichen“ die wıssenschaftliche Ratıo-
nalıtät als Grundlage der Schule, das „Christliıche“ selbst mMu och der
„Freıiheit der Relıgi0n, der Weltanschauung, des Glaubens un des Gewıissens“
SOWIl1e des elterlichen Erziehungsrechts geachtet werden $ Abs ® Di1e
Akzentverschiebung 1ST unverkennbar.

Die Aussagen des Bundesverfassungsgerichts sind dahingehend verstanden
worden, CS „könnte aut ıhrer Grundlage der Versuch SOn werden, die
Lehrpläne, vornehmlic für weltanschaulich sensıible Fächer W1€e Deutsch, (ze-
schichte, Gemeinschaftskunde, Geographie, Sexualkunde daran INCSSCH, 1N-
wıeweılt S1e christliche Biıldungs- un: Erziehungselemente autnehmen“. Dıie Aus-
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Sasic des Gerichts, die Bejahung des Christentums ıIn den profanen Fächern be-
zıehe sıch SIn ETISEGT. Linıe aut die Anerkennung des prägenden Kultur- un:! Bıl-
dungsftaktors“, bedeutet ach dieser Interpretation der Rechtsprechung: „Die
Lehrpläne sollen christliches Glaubensgut enthalten. Dies mMu 1aber als solches 1ın
tachwissenschaftlich einwandtreıier Weıse kenntlich gemacht werden.“

Was bedeutet die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
tür die Unterrichtspraxıis?

Diese Interpretation der Argumente des Bundesverfassungsgerichts 1St aller-
dıngs tür die Unterrichtspraxis wen1g hılfreich. Denn Er 1St schwer definieren,
W as speziılısch „christliche Bıldungs- und Erziehungselemente“ sind Und 1bt
CS solche 1U  — „vornehmlıch tür weltanschaulich sensıible Fächer“? Die Bedeutung
der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts für den konkreten Unterricht
wırd klarer, WCNN INnan versucht, die Krıterien des Gerichts auf die Unterrichts-
praxıs übertragen.

Der eigentliche Kern des Problems 1ST die Sorge VOT geistiger Bevormundung.
Es wiırd befürchtet, CS könne Zwang ausgeübt werden, eıne bestimmte Religion
der Weltanschauung anzunehmen, der BArST  — könne „miss1ionı1ert“ werden. ber
diese Sorge oilt nıcht 1L1UT 1m Hınblick auf christliche Aussagen, sondern auch für
jede andere Weltanschauung der polıtische Ideologie ın gleicher Weıse.

Glaubensaussagen, christliche Glaubensinhalte 1im Sınn des Wortes
siınd Gegenstand des Religionsunterrichts, AZU dessen Besuch nıemand 40 o
SCH werden annn  c Es handelt sıch Aussagen ber Gott, Jesus Christus und
seın Erlösungswerk, ber die Kırche, ber die Gestaltung des Lebens aus dem
Glauben. Hıer muß INa  e} jedoch unterscheiden 7zwıschen einer Vermittlung VON

Glaubenswissen un der Katechese, deren Ziel dıe freıe Annahme des christlı-
chen Glaubens ISt

In den SOgCNANNLTLECN profanen Fächern aber lıegen „Glaubensinhalte“ un
„chrıstliche Bezuüge“ nıcht schon der nıcht erst ann VOT, WEeNN die Unterrichts-
themen dem Alten der Neuen Testament der der Kırchengeschichte eNtTINOM-
ICN sınd Glaubensinhalte können auch annn tangıert se1nN, WECNN S1e nıcht sofort
als solche erkennbar sind, WECNN weder das Wort „Gott  “  ’ „chrıstliıch“ och ande-

relig1öse Begriffe vorkommen, ELTW in der Lıteratur der ıIn den modernen
Naturwissenschaften. Dıie profanen Fächer vermuiıtteln zunächst Fakten, Aussa-
SCH ber Tatsachen, die AUS sıch heraus 7zume1lst weder ‚christlich® och „nicht-
christlich“ sind, sondern offen für eiıne Deutung. S1e erlangen ıhre Bedeutung
GCIrS:E durch Einfügung in eınen umtassenderen Rahmen, der den Schlüssel ıh-
K Verständnıiıs enthält. ber selbst Unterrichtsthemen, dıe Aaus dem CENSCICH
Umkreis der christlichen Überlieferung ENTINOMMEN sind, können als „Kulturgü-
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ter  c behandelt werden, hne dafß dadurch ırgend jemand In seınen Überzeugun-
sChHh beeinträchtigt der daflß iırgendein Zwang ausgeübt wırd Der Musık- der
Kunstunterricht, der Liıteratur- der Geschichtsunterricht hat ZW ar nıcht die
Aufgabe des Religionsunterrichts, ohl aber soll Anlafß un Raum eiıner
Auseinandersetzung mıt Auffassungen bieten, die ON der christlichen 1abwei-
chen

Eıner solchen Auseinandersetzung geht 1aber immer eıne interpretierende Kr-
schließung des Gegenstands VOTLAUUS Hıer lıegt das eigentliche Problem. Nıcht
der behandelte Gegenstand ubt „Zwang“ AUS, sondern durch die Art seiner Er-
schließung ann die Schule Einflufß auf die Glaubens- un: Gewissensfreiheit des
Schülers gewınnen. 1ıne Interpretation 1St notwendigerwelise standort- un:
wertgebunden. Der Unterrichtende mu{ also in der Lage se1n, das Für un NX
der unterschiedlicher Standorte darzustellen. Die Schule soll dem Jungen Men-
schen helfen, sıch in der pluralistischen Gesellschaft zurechtzufinden un e1-
16111 eigenen Standort gelangen. Deshalb mu{ die verschiedenen Möglıch-
keiten des Weltverständnisses kennenlernen. Sal diesen Zählt auch die christliche
Weıse, Wıirklichkeit sehen.

Be1i den Naturwissenschaften (und den ach den Methoden der Naturwiıssen-
schaften vorgehenden Human- un: Sozialwıssenschaften) lıegen die Verhältnisse
komplizierter. Vordergründig hat CS den Anscheın, als selen die Naturwıssen-
schaften weltanschaulich neutral, S1Ce enthielten keine Glaubensaussagen. Dies 1St
1aber 1U die halbe Wahrheit. Die Naturwissenschaften haben CS ausschliefßlich
mıt der sinnlıch wahrnehmbaren Wiırklichkeit tun un!: eröffnen daher keinen
Zugang ZUr relıg1ösen Wirklichkeit. Daher können 1m Bereich der Naturwıssen-
schaften keine relig1ösen Aussagen vorkommen, aber andererseıts entsteht da-
durch leicht der Eindruck, die VO den empirischen Wiıissenschaften vermuiıttelte
Wirklichkeit se1 dl€ Wiırklichkeit. Denn der als legıtim bezeichnete
„methodologische Atheismus“ gerat dann sehr rasch einem Atheismus
schlechthıin, WECNN die Prinzıpien der exakten Wissenschaften auf die (sesamt-
wiıirklichkeit übertragen und verabsolutiert werden. Der naturwissenschaftliche
Unterricht vermuittelt auf diese Weıse eın Weltbild, das tür sinnvolle relıg1öse
Aussagen keinen Raum mehr AflßSt

Stellvertretend tür viele sel1 der Biologıe Franz Wuketits SCHNANNT, der durch
die moderne Biologie ein „modernes Weltbild‘ sıgnalısıert sıeht, ach dem das
menschliche Erkenntnisvermögen, das Denken selbst, das dem Menschen eıgene
„gelstige Leben“ zurückzuführen se1 auf die 1m etzten materiellen Vorgänge der
Evolution Auf derselben Lınıe hlıegt C5S, WECNN der englısche Physıker Stephen
Hawking die Vorstellung VO eiıner unendlichen Raumzeıt hne Grenze entwik-
kelt, ıIn dem das Unıhıversum weder eıinen Antang och eın Ende habe, un: ann
fragt: „Wo ware ann och Raum tür eınen Schöpter?“ Solche in Frageform e
kleidete Aussagen lassen sıch mıt den Methoden der Naturwissenschaften weder

S51



Helmut asper

beweisen och wiıderlegen; S1Ce sınd Deutungen weltanschaulicher Art, die VO
der metaphysischen Auffassung ausgehen, CS gebe 1Ur eiıne eindimensionale
Wirklichkeit, die sıch restlos auf aterıe zurückführen äßt

Hıer stellt sıch die Frage, ob dıe weltanschaulicher Neutralıtät verpflichtete
Schule ausschliefßlich eın solches Weltbild vermıiıtteln darf Warum soll eıne
christliche Deutung der Wirklichkeit die Glaubens- un: Gewissenstreiheit be-
einträchtigen, eiıne atheistisch-materialistische dagegen nıcht? Der 1er ausgeübte
„Zwang“ 1St subtil, da sıch hınter scheinbar sıcheren wıssenschaftlichen Er-
kenntnissen verbirgt, während „die empirıische Basıs der objektiven Wıssenschafrt
nıchts ‚Absolutes‘“ ISt;, 1E 1aber eiınem Pfeilerbau in einem „Sumpfland“ gleicht,
„dessen Pteiler sıch ON ben her ın den Sumpf senken“ 10 uch ware mıt arl
Friedrich VO  aD} Weizsäcker entgegenzuhalten, da{ß das physikalische Weltbild
nıcht Unrecht habe mı1ıt dem, W as CS behaupte, sondern mıt dem, W as CGS VeCeI-

schweige, un da{ der Wıssenschaft ZANT: Erkenntnis der SaANZCNH Wahrheit das
philosophische Weıterfragen fehle 11

Dies führt denselben Konsequenzen W1€ be] den Geisteswıissenschaften.
Der Schule 1STt CS nıcht erlaubt, 1Ur eıne der möglıchen Wiırklichkeitsdeutungen
ıhrem Unterricht zugrunde legen. uch das SOgCHANNLE wıssenschaftliche
Weltbild, tür das 1Ur wiırklıich 1St; W as auf die Weiıse der empirıschen Wıssen-
schaften ertafßt werden kann, 1St eine solche Deutung, letztlich ein Glaube. Fur
ıh mussen die Aussagen des Bundesverfassungsgerichts ın analoger Weıse gel-
C Die Schule dart 11UT eın iInımum Zwangselementen anwenden, S1e dart
keine Verbindlichkeit für diese Deutung beanspruchen und mMuUu Raum bieten
für eıne sachliche Auseinandersetzung mı1t anderen weltanschaulichen Aufftfas-
SUNSCH un: Deutungen der Wirklichkeit (z der christlichen).

Ist die ede VO  - eıner „christlichen Grundlage“ der Schule och vertretbar?

Kann INan ach alledem och NC eıner „chrıstlichen Grundlage“ der Schule
sprechen der sollte INan nıcht ehrlicherweise auf diesen Begriff verzichten? Ehe
I1a  a diese Frage beantworten kann, mMu gefragt werden, welchen Sınn das Wort
„Grundlage“ hat Es bedeutet sıcher nıcht, da{ß jeder Unterricht, alle seıne 'The-
INeCnNn un!: die Art iıhrer Erschließung allein VO chrıstlichen Gedankengut be-
stiımmt sind Wohl aber bestimmt eiıne Grundlage entscheidend die Gestalt des
Überbaus, und eıne Veränderung der Sal Zerstörung des Fundaments verändert
der Zzerstort auch den UÜberbau. Der Überbau, der auf dieser Grundlage errich-
LT 1St un! UNSECETEC ZCSAMTLE heutige Kultur umfa{lst, enthält allerdings auch FEle-
HE, Bausteıine VO  j anderer, nıchtchristlicher Herkunft. Daher alt der IN-

Bau oft die Grundlage nıcht mehr in allen iıhren Eınzelheiten un iın voller
Reinheit erkennen. Wenn also iın Schule un Unterricht nıcht in jedem Augen-
857



UÜberholte Leerformel oder bleibende Aufgabe?®

blick der „chrıstliche“ Aspekt artikuliert wiırd, heißt das doch nıcht, dafß das
Gebäude eıne andere Grundlage erhalten haben mu{fß Wohl aber kommt CS dar-
auf A sıch immer wıeder der Grundlage und damıt auch der Standtestigkeit des

Gebäudes versichern.
Wıe ann sıch NUu angesıichts der restriktiven Rahmenbedingungen des Bun-

desverfassungsgerichts eıne „Christliche Grundlage“ der Schule 1m einzelnen 4US-

wirken? Sıcher nıcht in erster Linıe durch besondere, spezifisch „christlich“ C1-

scheinende Unterrichtsgegenstände. Denn CS 1St Iraglıch, W1€ nıcht zuletzt die
Diskussion die „chrıstliıche Literatur“ gezeligt hat, obh solche 1mM Sınn
‚christlichen Unterrichtsgegenstände“ überhaupt benannt werden können. Dıie
christliche Prägung wiırd auch nıcht dadurch sıchtbar gemacht, da „profane“
Unterrichtsgegenstände nachträglich „christlich“ überhöht werden. Um die
„christlıche Grundlage“ sıchtbar werden lassen, mussen andere methodische
un didaktische Wege beschritten werden.

Der „prägende Kultur- un Bildungsfaktor“, der ach Aussage des Bundes-
verfassungsgerichts die Bejahung des Christentums 1ın der Schule legıtımıert,
mMUu umtassender und tiefer gesehen werden: Er besteht in eıner letztlich 1m
Christentum gründenden VWeıse;, Wıiırklichkeit sehen, sıch 1ın ıhr verhalten
un S1Ee gestalten. Diese Sehweise hat das heutige Welt- un: Menschenver-
ständnıs mafßgeblich beeinflußt un bestimmt, auf S1e gehen die oroßen Leıistun-
sCHh des abendländischen Kultur- un: Geisteslebens zurück. Hıerzu sollen einıge
wenıge Grundsätze QCNANNT werden.

Wırklichkeit sehen
Grundlegend für jede Erkenntnis der Wıirklichkeit 1St die Anerkennung der

„Autonomıie der ırdıschen Wırklichkeiten“, VO der das /weıte Vatikanısche
Konzıil gesprochen hat Aber, einen Ausspruch des Nobelpreisträgers Ilya
Prigogine zıtıeren, „dıe Realıität 1Sst) reich un in ıhren Umrissen kom-
plex; als da{fß eiıne einz1ıge Lampe Licht auf S1€e werten könnte“ 12 Damıt 1St gC-
meınt, da{fß ZAHT: Erschließung der SaNzZCH Wirklichkeit unterschiedliche Metho-
den, unterschiedliche Zugänge notwendig siınd Denn Wirklichkeit 1St mehr als
ihre Oberfläche

Lar den Konsequenzen, die sıch daraus ergeben, gehört ZUu Beıispiel, da{fß die
Wirklichkeit nıcht mehr 1U eindimensıonal gesehen werden annn Damıt WCCI-

den zugleıich die Grenzen eıner rein wissenschaftlichen Erfassung der Wıirklich-
keit, nämlıch der empirisch-rationalen Vorgehensweıise sichtbar, hne da{fß die
Berechtigung dieser Methode selbst ın rage gestellt wırd ber S1e versagt VOT

der Frage ach dem, W as der Mensch tun un: lassen hat, VOT der Werthaf-
tigkeit der Wirklichkeit und damıt in den Fragen des sıttlıchen Handelns, S1Ee VCI-

Sagt VOT dem ästhetischen Aspekt der Wirklichkeit un S1e versagt VOT der Wahr-
heitsfrage, der rage ach Grund un: Ziel, ach dem Sınn der Wirklichkeit 1m
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Ganzen. „Waırklichkeit sehen“ heißt also, ıhre Mehrdimensionalität wahrzuneh-
Inen lernen, heißt erkennen, dafß das Bemühen empirısche Erkenntnis der
Wirklichkeit eın Ende kommt und einen „letzten Geheimnisgrund der
Wıiırklichkeit“ offenbart.

Eın weıterer Grundsatz besagt, da{ß be] der Darstellung der Wırklichkeit 1m
Unterricht nıcht die negatıven Aspekte 1mM Vordergrund stehen dürfen. Dies 1St
gewilß eıne SCWaALTE Aussage angesichts des Schocks VO IT'schernobyl, der Oko-
krise, des „Leıidens sinnlosen Leben“ (Vıctor Frankl), eıner verbreıiteten
Resignation un modischen Irıstesse. All 1es findet selt Jahren seiınen Nıeder-
schlag auch in der modernen Literatur, die ZUuU überwiegenden eıl „De-pro-tundis-Literatur“ 1StTt un: dıe gerade aut Junge Menschen In der Pubertät eiınen
nachhaltig prägenden Einflu{(ß ausubt. ber Hoffnungslosigkeit un Verzweıt-
lung, Kesignatıon un:! Irıstesse sınd mMIı1t einem christlichen Welt- und Men-
schenverständnis 1mM etzten unvereinbar un! dürften daher auch nıcht den Un
terricht eıner Schule kennzeichnen, die autf eiıner „chrıistlichen Grundlage“ er-
richtet. Da{ii damıt die negatıven Seiten nıcht verharmlost der Sar geleugnetwerden, mMu nıcht eigens betont werden. Werden dagegen ständıg die negatıvenSeıten der Wirklichkeit vermuiıttelt und reflektiert, gehen MIt Sıcherheit auch jedeLebensfreude un das Bewulfstsein verloren, das Leben, die Wiırklichkeit
überhaupt habe eınen Sınn. Damıt schwinden aber auch Antrieb un Kraft, sıch
für eıne Veränderung der Wirklichkeit ZU Guten hın einzusetzen. Letzte
Grundlage un: Berechtigung für diese Sehweise 1St das posıtıve Welt- un Men-
schenverständnis des Christentums.

Sıch IN der Wıirklichkeit verhalten
Die kognitive Erschliefßßung der Mehrdimensionalıität der Wırklichkeit durch

dıe chüler aber VOTaUS, da{ß S1Ee dıe „christliche Grundlage“ der Schule, W1€
S1C durch die Tradıtion vorgegeben, ın ULNlScCTETr Erfahrungswelt ımmer och oreif-bar un: 1ın Verfassungs- und sonstigen Rechtsvorschriften testgeschrieben ISt,
auch In der Praxıs als Lebendiges erfahren. Die „christliche Grundlage“wırd deutlichsten sıchtbar In eiınem VO Geilst der „Ehrfurcht und Nächsten-
liebe, Achtung und Duldsamkeıit, Rechtlichkeit un: Wahrhaftigkeit“ gepragten
Unterricht. Dies oilt zunächst VO Verhalten der der Schule unterrichtenden
und erziehenden Lehrkräfte. Ihr Ziel mMu CS se1n, durch ıhr e1genes Beıispiel die
Schüler einer gleichen Eınstellung und Haltung aNZUregCN. Achtung der
Schülerpersönlichkeit CLWA, deren letzte Begründung ın ıhrer Gottebenbildlich-
eılt sehen 1St; auch ann och VO dieser Grundlage un iıhrer tortwir-
kenden Kraft, WCNN S1C nıcht immer bewußt VOT Augen steht. 1iıne Schule „auf
christlicher Grundlage“, die dieser Tradıtion verpflichtet ISt; ann nıcht darauf
verzichten, ıIn dem VO Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Rahmen auf
diese Grundlage hınzuweisen un S1E weıter wırksam werden lassen.
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Die Wırklichkeit gestalten
Wirklichkeit wiırd gestaltet durch verantwortliches, sıttliches Handeln, das al-

len Menschen, unabhängig VO ıhrer Glaubensüberzeugung, aufgetragen ISt
Verantwortliches Handeln aber Einsicht 1n seiıne Gründe VOTFaUS, mu{fß also
rational begründbar Se1IN. Normen stehen daher grundsätzlich der vernünftigen
menschlichen Finsicht offen Insotfern ann INa  - nıcht VO  w eiınem „Proprium der
christlichen Ethik“ sprechen, 5 als ob spezıelle Gebote der Verbote xebe,
die LLULE für den Christen auf Grund der Offenbarung erkennbar und SOmMIt 1U  an

für ıh verpflichtend selen.
Da aber die menschliche Vernuntt autf eiınem vorrationalen Fundament autf-

ruht, das die Einsehbarkeit rationaler Argumente beeinträchtigen kann, bleibt
eiıne rationale Auseinandersetzung mıt dem Ziel eiınes Konsenses unausweichlich.
Dabe! kommt CS darauf A einsichtig machen, da die sıch Aaus dem Evange-
lıum ergebenden Konsequenzen keine Verfremdung des Menschseıns bedeuten,
sondern auf seine Vollendung zielen.

Wıe also die Schule ıhrem Unterricht nıcht e1in einz1ges Weltbild zugrunde le-
gCHh darf eLtwa 1U  — das wıssenschaftlich-materialistische der 1Ur das christliche

sondern Raum bıeten mu für eiıne geistige „Auseinandersetzung muiıt allen
lıg1ösen un weltanschaulichen Auffassungen, WECNnN auch VO eıner christlich be-
stimmten Orientierungsbasıis her“, mMu s die Schule ebenso ermöglichen, _
terschiedliche ethische Konzepte, deren Begründungen un Auswirkungen ken-
nenzulernen un sıch mıiıt ıhnen 4useinanderzusetzen. Der chüler mMu ZUE Be1i-
spıel iragen lernen, ob eıne „Heuristik der Furcht“ Hans Onas) der Sar eıne
FEthik der Furcht die Natur einschliefßlich des Menschen besser VOTL weıterer Zer-
storung durch den Menschen schützen annn als eiıne FEthik der Ehrfurcht VOT der
Schöpfung. Er mMu die Argumente kennen und beurteılulen können, die be] eiıner
Güterabwägung 7zwıschen dem Schutz des menschlichen Lebens VO Anfang
un: dem Selbstbestimmungsrecht der TAau für den eınen der den anderen Wert
den Ausschlag geben. Zu diesen Argumenten gehören auch diejenıgen, die in e1-
HGE „ VOMM) Glauben erleuchteten Vernunft“ begründet sınd un die Denken
und Bewußfßtsein gepragt un: uUHNSETE Kultur wesentlich geformt haben

Glaube ann nıcht durch Zwang weitergegeben oder vermuttelt werden,
eıne freie Entscheidung des Menschen VOTaAaUsS. Fın Unterricht, der sıch

den CHhaANNtCEN Grundsätzen orıentiert, 1St offen, das heißt vermuttelt eın NWelt.
bıld, das ZW AAar nıcht zwangsläufig eıner cOhristlichen Deutung der Wirklichkeit
führt, das 1aber für S1Ce offen I1StT FEın solcher Unterricht IST weder „miss1ionarısch
och ‚chrıstliıch-konfessionell fixiert“, CT enthält keinerle1 Zwangselemente un
beansprucht keine Verbindlichkeit cohristlicher Glaubensinhalte. Durch diese Of-
enheit 1St die Voraussetzung gegeben, da{fß im Sınn der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts eiıne „sachliıche Auseinandersetzung Muıt allen weltan-
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schaulich-relig1ösen Auffassungen“ statttinden kann, die ann die freie Entschei-
dung tür der die Annahme des christlichen Glaubens ermöglıcht.

Zusammentassend 1St Die „christliche Grundlage“ er Schule besteht
nıcht darın, dafß vermeıntlich „christliche“ Unterrichtsgegenstände mıt dem Ver-
bındlichen Anspruch VO Glaubenswahrheiten vorgetragen werden, sondern
darın, da{ß S1e die Wirklichkeit offen vermuttelt, da{fß auch ıhr christliches Ver-
ständnıs möglıch W1 I'd Nıcht SOgCNANNLE christliche Inhalte sınd gefordert, SON-
Crn ein Unterricht ach den reı CNANNTCN Prinzıpien, die die Möglichkeit CI -

öffnen, Inhalte auch christlich sehen lernen. Denn nochmals das Bundes-
verfassungsgericht die christliche Gemeinschaftsschule 1St keine wertneutrale
Schule, sondern eıne solche, in der die christlichen Bildungs- un: Kulturwerte
nıcht 1Ur 1m Sınn eiınes unverbindlichen Kulturchristentums Platz haben

Wenn also dıe Schule auf christlicher Grundlage beruhen soll; annn 1es
VOTaUSs, da{ß sıch die Schüler mıt dieser christlichen Tradıtion auch in ausreichen-
dem Ma{fß machen können. Duie „Konfrontation mıt einem Weltbild, in
dem die prägende Kraft christlichen Denkens bejaht Waird®, VO  w der das Bundes-
verfassungsgericht gesprochen hat, macht ebenfalls eıne vorurteılsfreıie Vermuitt-
lung dieses Weltbilds unabdingbar. Wo 1€es nıcht geschieht der der politi-
sche Wılle 9711 nıcht mehr vorhanden 1St; weıl christliches Denken selıne ber-
zeugungskraft verloren, hat, ware CS in der Tat besser und ehrlicher, IHNan würde
auf das Attrıbut „chriıstliıch‘ 1m Zusammenhang mıt öffentlicher Schule, FErzie-
hung un Bıldung endgültig verzichten.
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